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334. Erlöschen einer 
Vermessungsgenehmigung II

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 9. 5. 2012
31.2416

Der Dipl.-Ing. (FH) Reinhold Kühr ist mit Ablauf des 
31. 3. 2012 aus den Diensten der Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieurin Dipl.-Ing.’in Andrea 
Burghaus in 57482 Wenden ausgeschieden. Damit ist 
die Frau Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin 
Dipl.-Ing.’in Andrea Burghaus mit meiner Verfügung 
vom 3. 4. 2006, Az.: 31.2416, erteilte Vermessungsge-
nehmigung II erloschen.

Im Auftrag 
gez. Kordel

(91) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 165

Verordnungen, Verfügungen und
Bekanntmachungen
der BezirksregierungB 335. Vermessungsgenehmigung II 

bei Katastervermessungen

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 8. 5. 2012
31.2416

Dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-
Ing. Jürgen Wiegen in Dortmund habe ich die Ver-
messungsgenehmigung II für den Staatl. gepr. Techn. 
Thorsten Krebsbach erteilt. Die Genehmigung gilt ab 
dem 9. 5. 2012 und ist befristet bis zum 31. 8. 2012.

Im Auftrag 
gez. Kordel

(80) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 165

Bekanntmachungen

336.  Bekanntgabe der Änderung 
der Anschrift eines Mitglieds  
des Regionalrates Arnsberg

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 11. 5. 2012 
32.03.01.02

Die in der Veröffentlichung gem. § 9 der Regionalräte-
Verordnung (heute § 9 der Verordnung zur Durch-
führung des Landesplanungsgesetzes - LPlG DVO) im 
Amtsblatt Nr. 11 vom 20. 3. 2010 aufgenommene Ad-
resse des Mitglieds des Regionalrates Arnsberg, Wolf-
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gang Ewald (SPD-Fraktion), hat sich geändert. Die An-
schrift lautet c/o Märkischer Kreis, Heedfelder Straße 
45, 58509 Lüdenscheid.

gez. Launhard

(80)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 165

337. Verlust- und Ungültigkeitserklärung
eines Dienstausweises

Ennepe-Ruhr-Kreis  Schwelm, 8. 5. 2012 
Der Landrat 
- 11/1 -

Der Dienstausweis Nr. 243 des Kreisinspektors Herrn 
Wilfried Weidner, ausgestellt am 26. 2. 1985 vom Ober-
kreisdirektor des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist am 8. 5. 
2012 in Verlust geraten. Der Ausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt.

Im Auftrag:

gez. Kara-Türk

(61)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 166

338.  Einladung des Verbandsrats 
des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes

EKOCity Bochum, 8. 5. 2012
Entsorgungskooperation

Einladung Nr. 5 zur Sitzung des Verbandsrats des 
EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes am Freitag, dem 
25. Mai 2012, 11.00 Uhr, Rathaus Remscheid, Theo-
dor-Heuss-Platz 1, 42853 Remscheid, Großer Sit-
zungssaal

Tagesordnung

I.  Beschlussangelegenheiten

1. Genehmigung der Tagesordnung

2. Empfehlungen für die Gesellschafterversamm-
lung der EKOCity GmbH zum Jahresabschluss

- Feststellung des Jahresabschlusses und Ver-
wendung des Jahresergebnisses 2011

- Entlastung der Geschäftsführung und des 
Aufsichtsrats

3. Empfehlungen für die Verbandsversammlung 
des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes

a) Jahresabschluss

- Feststellung des Jahresabschlusses 2011 
des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes

- Entlastung des Verbandsvorstehers

b) Festsetzung der Verbandsbeiträge 2011

II.  Berichtsangelegenheiten

1. Sachstand Mitgliedererweiterung

2. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

3. AWK EKOCity

4. Wirtschaftliche Lage

- Anlieferungen 2012

III.  Verschiedenes

- Nächste Sitzung

Michael Zirngiebl

Vorsitzender des Verbandsrats

(172) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 166

339.  Einladung der Verbandsversammlung 
des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes

EKOCity Bochum, 8. 5. 2012
Entsorgungskooperation

Einladung Nr. 5 zur Sitzung der Verbandsversamm-
lung des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes am Frei-
tag, dem 25. Mai 2012, 12.15 Uhr, Rathaus Rem-
scheid, Theodor-Heuss-Platz 1, 42853 Remscheid, 
Großer Sitzungssaal

Tagesordnung

I.  Beschlussangelegenheiten

1 Genehmigung der Tagesordnung

2. Bestellung einer/eines Delegierten zur Mitzeich-
nung der Niederschrift (§ 8 Absatz 4 der Ver-
bandssatzung)

3. Wechsel im Aufsichtsrat der EKOCity GmbH

-  Bestellung eines neuen Mitglieds und Abbe-
rufung des bisherigen Mitglieds

4. Jahresabschluss des EKOCity Abfallwirtschafts-
verbandes 2011

-  Feststellung des Jahresabschlusses 2011 des 
EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes

-  Entlastung des Verbandsvorstehers

5. Festsetzung der Verbandsbeiträge 2011

II.  Berichtsangelegenheiten

1. Sachstand Mitgliedererweiterung

2. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

3. AWK EKOCity

4. Wirtschaftliche Lage

-  Anlieferungen 2012

III.  Verschiedenes

- Nächste Sitzung

gez. Wolfgang Richter

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(163) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 166

340.  Aufgebot der Sparkasse Wittgenstein

Es wird das Aufgebot für die unten näher bezeichnete 
Sparkassenurkunde der Sparkasse Wittgenstein bean-
tragt.

Der Inhaber wird aufgefordert, seine Rechte gegenüber 
dem Sparkassenvorstand innerhalb der nachfolgend 
genannten Frist anzumelden und die Urkunde vorzu-
legen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der Urkun-
de.

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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Sparurkunden-Nr. 33 796 210, Aufgebotsfrist vom 
4. 5. 2012 bis 4. 8. 2012

Bad Berleburg, 4. 5. 2012

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(79) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 166

341.  Aufgebot der Sparkasse Wittgenstein

Es wird das Aufgebot für die unten näher bezeichne-
ten Sparkassenurkunden der Sparkasse Wittgenstein 
beantragt.

Die Inhaber werden aufgefordert, ihre Rechte gegen-
über dem Sparkassenvorstand innerhalb der nachfol-
gend genannten Frist anzumelden und die Urkunden 
vorzulegen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der Urkun-
den.

Sparurkunden-Nr. 31 413 388, Aufgebotsfrist vom 
8. 5. 2012 bis 8. 8. 2012

Sparurkunden-Nr. 43 212 356, Aufgebotsfrist vom 
8. 5. 2012 bis 8. 8. 2012

Bad Berleburg, 8. 5. 2012

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 167

342.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes wird die unten näher 
bezeichnete Sparurkunde gemäß § 13 SpkVO für kraft-
los erklärt.

Die entstandenen Kosten tragen die Antragssteller.

Kontonummer: 33 779 224

Tatbestand und Entscheidungsgründe:

Die Antragssteller haben den Verlust der Sparurkunde 
und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung ab-
hängt, glaubhaft gemacht.

Das Aufgebot ist durch Aushang in der Schalterhalle 
der Sparkasse Wittgenstein sowie durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 
bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunde sind vor der Kraftloser-
klärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 3. 5. 2012

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(103) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 167

343.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar7J) Nr. 
341 174 811 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. 341 174 811 wird hier-
mit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens in 
dem am 20. 8. 2012, 10.30 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebots-
termin seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung der 
Sparurkunde erfolgen wird.

K 32/12

Bochum, 3. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 167

344.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSparPlus) Nr. 
332 082 775 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. 332 082 775 wird hier-
mit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens in 
dem am 20. 8. 2012, 10.00 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebots-
termin seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung der 
Sparurkunde erfolgen wird.

K 31/12

Bochum, 3. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 167

345.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 342 152 899 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 342 152 899 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 20. 8. 2012, 9.30 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

K 30/12

Bochum, 3. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 167

346.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 307 603 886 hat das 
Aufgebot beantragt.
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Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 307 603 886 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 20. 8. 2012, 9.00 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

K 29/12

Bochum, 3. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 167

347.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 12. 1. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 327 198 883 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 327 198 883 wird für kraftlos er-
klärt.

H 7/12

Bochum, 30. 4. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

348.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 12. 1. 2012 aufgebote-
ne Sparkassenbuch Nr. 348 400 649 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 348 400 649 wird für kraftlos 
erklärt.

W 4/12

Bochum, 30. 4. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

349.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 12. 1. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 341 133 395 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 341 133 395 wird für kraftlos er-
klärt.

M 5/12

Bochum, 30. 4. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

350.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 19. 1. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 342 191 038 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 342 191 038 wird für kraftlos er-
klärt.

B 12/12

Bochum, 4. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

351.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 19. 1. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 310 155 908 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 310 155 908 wird für kraftlos er-
klärt.

Sch 11/12

Bochum, 4. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

352.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 19. 1. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 302 535 299 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 302 535 299 wird für kraftlos er-
klärt.

K 9/12

Bochum, 4. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

353.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 19. 1. 2012 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 302 535 372 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 302 535 372 wird für kraftlos er-
klärt.

P 8/12

Bochum, 4. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

354.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 19. 1. 2012 aufgebote-
ne Sparkassenbuch Nr. 346 433 063 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.
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Das Sparkassenbuch Nr. 346 433 063 wird für kraftlos 
erklärt.

R 10/12

Bochum, 4. 5. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 168

355. Aufgebot 
der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld ausgestellten Sparkassenzertifikates

Nr. 38 459 517

wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenzertifika-
tes anzumelden, da das Sparkassenzertifikat andern-
falls für kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 7. 5. 2012

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(69) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 169

356.  Aufgebot der Sparkasse Geseke

Der Inhaber des von der Sparkasse Geseke ausgestell-
ten Sparkassenbuches Nr. 31 059 330 wird hiermit 
aufgefordert, binnen 3 Monaten, spätestens bis zum 
4. 8. 2012, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Geseke, 4. 5. 2012

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(59) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 169

357.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonum-
mer 300 126 125, ausgestellt von der Sparkasse Hat-
tingen, hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV 
zum Sparkassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 4. 5. 2012

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

(51) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 169

358.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 4 600 323 069 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 9. 8. 2012, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 9. 5. 2012

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(58) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 169 

359.  Kraftloserklärung der Sparkasse Witten

Das von der Sparkasse Witten ausgestellte Sparkas-
senbuch mit der Nummer 308 521 574 wird hiermit, 
nachdem die Aufgebotsfrist abgelaufen ist, gem. Ab-
schnitt 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zum Sparkassengesetz für kraftlos erklärt.

Witten, 7. 5. 2012 
sch

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Maasche    i. A. gez. Imming

(58) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 169

 Auflösung eines Vereins

Jolanthe M. Herker 
Wiemelhauser Str. 411
44799 Bochum

Der „Verein zur Gründung, Förderung und Unterstüt-
zung der Bilingualen Kindertagesstätte Bochum e.V. 
(BIKIBO)“ ist im Amtsgericht Bochum am 7. 2. 2012 
aus dem Vereinsregister (3969) ausgetragen. Etwaige 
Forderungen sind an den Liquidator zu richten. 

 gez. J. M. Herker (49)

 Auflösung eines Vereins

City Werbering Plettenberg, 8. 5. 2012
Plettenberg e. V.

Der Verein „City-Werbering Plettenberg e. V.“ in Plet-
tenberg ist aufgelöst worden und befindet sich in Liqui-
dation. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche gegen den Verein bei einem der unter-
zeichneten Liquidatoren anzumelden:

a)  Herrn Jens Lohmann, Maiplatz 5 a, 58840 Pletten-
berg

b)  Herrn Hartmut Tetling, Haydnstraße 12, 58509 Lü-
denscheid (63)

 Auflösung eines Vereins

Diethard Distler 
Jahnweg 7

59555 Lippstadt

Der Männergesangverein „Sängertreu e. V.“ Lippstadt 
in Lippstadt ist aufgelöst und befindet sich in Liquida-
tion. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche gegen den Verein bei dem unterzeich-
neten Liquidator anzumelden. 

gez. Diethard Distler

 Liquidator (59)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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